
Satzung über die öffentliche  
Bestattungseinrichtung  

(Friedhofs- und Bestattungssatzung)  
der Gemeinde Aitrang 

 
vom 07.12.2021 

 
 

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Absatz 2 der Gemeindeordnung erlässt 
die Gemeinde Aitrang  folgende Satzung: 

 
 

ERSTER TEIL 
Allgemeine Vorschrift 

 

Satzung 
 
 

§ 1 Gegenstand der Satzung 
 

Die Gemeinde errichtet und unterhält die folgenden Einrichtungen für das Bestattungswesen als 
öffentliche Einrichtungen: 
 

1. die gemeindlichen Friedhöfe in den Ortsteilen Aitrang und Huttenwang, mit den einzelnen 
Grabstätten, 

2. die gemeindlichen Leichenhäuser in den Ortsteilen Aitrang und Huttenwang  

3. die Leichentransportmittel, 

4. das Friedhofs- und Bestattungspersonal. 

 

ZWEITER TEIL 
Die gemeindlichen Friedhöfe 

 

Abschnitt 1 
Allgemeines 

 

§ 2 Widmungszweck 
 

Die gemeindlichen Friedhöfe sind insbesondere den verstorbenen Gemeindeeinwohnern als wür-
dige Ruhestätte und zur Pflege ihres Andenkens gewidmet. 
 

§ 3 Friedhofsverwaltung 
 

(1) Der Friedhof in Aitrang ist teilweise im Eigentum der katholischen Pfarrkirchenstiftung "St. Ul-
rich" und teilweise im Eigentum der Gemeinde. Laut Vereinbarung vom 01. Jan. 1975 wurde 
der kircheneigene Teil in die gemeindliche Verwaltung übernommen.  

 
(2) Der Friedhof in Huttenwang ist im Eigentum der Kath. Pfarrkirchenstiftung "St. Johannes Bap-

tista" und der Kath. Pfarrpfründestifung "St. Johannes Baptista". Laut Vereinbarung vom 
29.11.1999 wurde der Friedhof in die gemeindliche Verwaltung übernommen. 
 

(3) Beide Friedhöfe werden von der Gemeinde verwaltet und beaufsichtigt (Friedhofsverwaltung). 



 
 
 

§ 4 Bestattungsanspruch 
 

(1) Auf den gemeindlichen Friedhöfen werden beigesetzt: 

1. die verstorbenen Gemeindeeinwohner, 

2. die Familienangehörigen (Ehegatten, Lebenspartner, Kinder, Stiefkinder, Enkel, Eltern und Ge-
schwister) von Personen, die auf einem gemeindlichen Friedhof bestattet sind, 

3. die im Gemeindegebiet Verstorbenen oder tot Aufgefundenen, wenn eine ordnungsgemäße 
Beisetzung nicht anderweitig sichergestellt ist, 

4. die durch Grabnutzungsrechte berechtigten Personen. 

(2) Die Bestattung anderer als der in Absatz 1 genannten Personen bedarf der besonderen Er-
laubnis der Gemeinde, auf die kein Rechtsanspruch besteht. 
 

Abschnitt 2 
Ordnungsvorschriften 

 
§ 5 Öffnungszeiten 

 

(1) Die gemeindlichen Friedhöfe sind tagsüber geöffnet. 
 
(2) Die Gemeinde kann das Betreten der Friedhöfe oder einzelner Teile aus besonderem Anlass 

– z. B. bei Leichenausgrabungen und Umbettungen (§ 26) – untersagen. 
 

§ 6 Verhalten im Friedhof 
 

(1) Jeder Besucher der gemeindlichen Friedhöfe hat sich ruhig und der Würde des Orts entspre-
chend zu verhalten. 
 

(2) In den Friedhöfen ist insbesondere untersagt: 

1. Tiere mitzuführen (ausgenommen Blindenhunde); 

2. die Wege mit Fahrzeugen aller Art, insbesondere auch mit Fahrrädern, zu befahren. Ausge-
nommen sind Kinderwagen, Kranken- und Behindertenfahrstühle sowie die von der Gemeinde 
zugelassenen Fahrzeuge; 

3. ohne Genehmigung der Gemeinde Druckschriften zu verteilen, sonstige Waren aller Art feilzu-
bieten oder anzupreisen, gewerbliche oder sonstige Leistungen anzubieten; 

4. während einer Bestattung oder Trauerfeier störende Arbeiten in der Nähe zu verrichten; 

5. zu rauchen; 

6. Wege, Plätze und Gräber zu verunreinigen; 

7. der Örtlichkeit nicht entsprechende Gefäße (z. B. Konservendosen, Einmachgläser, Flaschen 
u. ä. Gegenstände) auf den Gräbern aufzustellen sowie solche Gefäße und Gießkannen zwi-
schen den Gräbern zu hinterstellen; 

8. die Flächen außerhalb der Wege und die Grabstätten unbefugt zu betreten. 

 
 
 
 
 



§ 7 Gewerbliche Tätigkeiten auf den Friedhöfen 
 

(1) Aus Gründen des Erhalts der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bedürfen Gewerbetrei-
bende, die Gräber ausheben und verfüllen sowie Grabmale und Grabeinfassungen errichten, 
für ihre Tätigkeit auf dem gemeindlichen Friedhof der vorherigen Zulassung durch die Ge-
meinde. Die Zulassung ist schriftlich oder im Wege der elektronischen Verfahrensabwicklung 
zu beantragen. 
 

(2) Die Zulassung nach Abs. 1 wird nur Gewerbetreibenden erteilt, die in fachlicher, betrieblicher 
und persönlicher Hinsicht geeignet und zuverlässig sind. Fachlich geeignet zur Errichtung von 
Grabmalen und Einfassungen sind Gewerbetreibende, die aufgrund ihrer Ausbildung in der 
Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene 
Gründungsart zu wählen und nach dem in der Satzung genannten technischen Regelwerk die 
erforderlichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die Gewerbetreibenden müssen in der 
Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, 
zu dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen sie die Standsicherheit von Grabmalan-
lagen beurteilen können und fähig sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit zu kon-
trollieren und zu dokumentieren. Personen, die unvollständige Anzeigen bzw. nicht korrekt di-
mensionierte Abmessungen von sicherheitsrelevanten Bauteilen bei der Anzeige benennen 
oder sich bei der Ausführung der Fundamentierung und der Befestigung der Grabmalteile 
nicht an die in der Anzeige genannten Daten halten, werden als unzuverlässig eingestuft. Ge-
werbetreibende, die Gräber ausheben und verfüllen, müssen über geeignetes Gerät verfügen 
und insbesondere die „Allgemeinen Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz (VSG)“, 
die hierzu ergangenen Richtlinien der Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau (SVLFG) sowie die Vorschriften des Gemeinde-Unfall-Versicherungsverbandes (GUV) 
kennen und beachten. Eine entsprechende Erklärung über die Erfüllung der vorstehenden An-
forderungen durch den Antragsteller in Bezug auf die jeweilige Dienstleistung ist dem Antrag 
auf Zulassung beizufügen. 
 

(3) Der Antragsteller erhält einen Zulassungsbescheid, der auch als Ausweis für die Berechtigung 
zur Vornahme der Arbeiten (Berechtigungsschein) gilt und dem Friedhofspersonal auf Verlan-
gen vorzuzeigen ist. Der Berechtigungsschein ist widerruflich, er kann von Bedingungen ab-
hängig gemacht oder mit Auflagen verbunden werden. Wer ohne Berechtigungsschein im 
Friedhof arbeitet, kann vorbehaltlich weiterer Maßnahmen des Friedhofs verwiesen werden. 
Die Zulassung wird auf fünf Jahre erteilt. 
 

(4) Über den Antrag entscheidet die Gemeinde innerhalb einer Frist von drei Monaten. Hat die 
Gemeinde nicht innerhalb der festgelegten Frist von drei Monaten entschieden, gilt die Zu-
lassung als erteilt. 
 

(5) Gärtner und sonstige Gewerbetreibende haben die Ausübung ihrer gewerbsmäßigen Tätigkeit 
der Gemeinde anzuzeigen. Die Anzeige hat mindestens eine Woche vor Aufnahme der Tätig-
keit schriftlich zu erfolgen. Die Ausübung der gewerbsmäßigen Tätigkeit kann versagt werden, 
wenn die ordnungsgemäße Ausführung nicht gewährleistet ist oder wenn trotz Abmahnung 
mehrfach gegen die Friedhofssatzung oder Anordnung der Friedhofsverwaltung verstoßen 
wird. Ein einmaliger schwerwiegender Verstoß ist ausreichend. 
 

(6) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, die im Inland nur vorübergehend tätig sind, haben die Aufnahme ihrer Tätigkeit auf dem 
Friedhof anzuzeigen. Abs. 1 bis 5 sind nicht anwendbar. 
 



(7) Die Vorschriften des Verfahrens über einen einheitlichen Ansprechpartner und über die Mög-
lichkeit der elektronischen Abwicklung des Verfahrens nach dem Bayerischen Verwaltungsver-
fahrensgesetz sind anwendbar (Art. 6 und 8 DLRL; Art. 71a bis 71e BayVwVfG). 

 

DRITTER TEIL 
Die einzelnen Grabstätten 

Die Grabmäler 

 
Abschnitt 1 
Grabstätten 

 
§ 8 Allgemeines 

 

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde. An ihnen können Rechte nur nach dieser 
Satzung erworben werden. 
 

(2) Die Anlage der Grabstätten richtet sich nach dem Friedhofsplan, der bei der Gemeindeverwal-
tung während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden kann. In ihm sind die einzel-
nen Grabstätten fortlaufend nummeriert. Bestattungen können jeweils nur in den von der Ge-
meinde freigegebenen Grabfeldern oder deren Teilen erfolgen. 

 

§ 9 Arten der Grabstätten 

 

(1) Die Grabstätten werden unterschieden in: 

1. Einzelgrabstätten (§ 10), 

2. Familiengrabstätten (§ 11), 

3. Urnengrabstätten (§ 12). 

 

(2) Wird weder ein Familiengrab in Anspruch genommen noch eine Urnenbeisetzung angemeldet, 
weist die Gemeinde dem Bestattungspflichtigen (§ 6 BestV) ein Einzelgrab zu. 

 

§ 10 Einzelgräber 
 

(1) Einzelgräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für 
die Dauer der Ruhezeit (§ 25), begründet wird. Die Lage wird im verfügbaren Rahmen ge-
meinsam mit dem Erwerber bestimmt und erst im Todesfall des zu Bestattenden vergeben. 
Der Nutzungsberechtigte erhält eine Graburkunde.  
 

(2) In jedem Einzelgrab dürfen max. zwei Bestattungen vorgenommen werden.  
 

(3) Es bestehen Einzelgräber unterschiedlicher Größe für: 

1. Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr 

2. Personen ab dem vollendeten 10. Lebensjahr 
 

(4) Das Nutzungsrecht an der Grabstätte kann nach Ablauf der Ruhezeit erneut erworben wer-
den. Ein Rechtsanspruch auf erneuten Erwerb besteht jedoch nicht. Die Verlängerung erfolgt 
in Stufen von 5 Jahren. 
 



§ 11 Familiengräber 

 

(1) Familiengräber sind Grabstätten für Bestattungen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für 
die Dauer der Ruhezeit (§ 25) begründet wird. Die Lage wird im verfügbaren Rahmen gemein-
sam mit dem Erwerber bestimmt und erst im Todesfall des zu Bestattenden vergeben. Der 
Nutzungsberechtigte erhält eine Graburkunde. Ein Anspruch auf den Erwerb oder die Verlän-
gerung besteht nicht. In jedem Familiengrab dürfen max. 6 Bestattungen vorgenommen wer-
den, davon 4 Sargbestattungen. 
 

(2) Während der Nutzungszeit darf eine Beisetzung nur erfolgen, wenn das Nutzungsrecht min-
destens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit verlängert wird. 
 

(3) Der Nutzungsberechtigte hat das Recht, im Familiengrab bestattet zu werden und Mitglieder 
seiner Familie (Ehegatte, Kinder, Stiefkinder, Eltern und unverheiratete Geschwister) darin be-
statten zu lassen. Ausnahmsweise kann die Gemeinde auch die Beisetzung anderer Personen 
zulassen. 
 

(4) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens 
aus dem in Absatz 3 Satz 1 genannten Personenkreis Nachfolger im Nutzungsrecht bestim-
men und ihm das Nutzungsrecht durch eine im Zeitpunkt seines Todes wirksam werdende 
Verfügung übertragen. Wird bis zu seinem Tode keine derartige oder eine unwirksame Be-
stimmung getroffen, so geht das Nutzungsrecht auf die in Absatz 3 Satz 1 genannten Angehö-
rigen in der dort genannten Reihenfolge über. Bei mehreren gleichrangigen Angehörigen er-
wirbt es der Älteste. Die Graburkunde wird von der Gemeinde entsprechend umgeschrieben. 
 

(5) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht auch durch Rechtsgeschäfte unter 
Lebenden nur auf die in Absatz 3 Satz 1 genannten Angehörigen übertragen. Die Übertragung 
ist der Gemeinde anzuzeigen, die dann die Graburkunde umschreibt. Im übrigen gelten hierfür 
die Bestimmungen des Absatzes 4 entsprechend. 
 

(6) Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an (teil)belegten Grabstät-
ten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit verzichtet werden. Der Verzicht kann sich nur auf die 
gesamte Grabstätte beziehen. Er ist der Gemeinde unter Vorlage der Graburkunde schriftlich 
zu erklären. 
 

(7) Das Nutzungsrecht an der Grabstätte kann nach Ablauf der Ruhezeit erneut erworben wer-
den. Ein Rechtsanspruch auf erneuten Erwerb besteht jedoch nicht. Die Verlängerung erfolgt 
in Stufen von 5 Jahren. 
 

(8) Nach Beendigung des Nutzungsrechts kann über das Grab anderweitig verfügt werden. Hier-
von werden der Berechtigte, die Erben oder der Pfleger des Grabes rechtzeitig benachrichtigt. 

 

§ 12 Urnengrabstätten (Aschenbeisetzungen) 

 

(1) Urnengrabstätten sind Grabstätten für Urnen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die 
Dauer der Ruhezeit (§ 25) begründet, deren Lage im verfügbaren Rahmen gemeinsam mit 
dem Erwerber bestimmt und erst im Todesfall des zu Bestattenden vergeben werden. Der 
Nutzungsberechtigte erhält eine Graburkunde. Ein Anspruch auf den Erwerb oder die Verlän-
gerung besteht nicht. 
 



(2) Je nach Art der Urnengrabstätte sind eine (anoymes Urnengrab), zwei oder vier Bestattungen 
möglich. 
 

(3) Eine Urnenbeisetzung ist der Gemeinde vorher rechtzeitig anzumelden. Bei der Anmeldung ist 
die standesamtliche Urkunde und die Bescheinigung über die Einäscherung vorzulegen. 
 

(4) Aschenreste und Urnen müssen den Vorschriften der §§ 17 und 27 BestV entsprechen. Die 
Urnenbehälter müssen aus verrotbaren Materialien bestehen. 
 

(5) Soweit sich aus gesetzlichen Bestimmungen oder dieser Satzung nichts anderes ergibt, gelten 
die Vorschriften über Einzelgräber für Urnengrabstätten entsprechend. Wird von der Ge-
meinde entsprechend § 11 Abs. 8 über die Urnengrabstätte verfügt, so ist sie berechtigt, in der 
von ihr bestimmten Stelle des Friedhofs die Aschenbehälter in würdiger Weise der Erde zu 
übergeben. 

 

§ 13 Ausmaße der Grabstätten 

 

(1) Die einzelnen Grabstätten haben in der Regel folgende Ausmaße: 

1. Kindergräber (§ 10 Abs. 3 Nr. 1): Länge: 1,40 m, Breite: 1,00 m 

2. Einzelgräber (§ 10 Abs. 3 Nr. 2): Länge: 2,10 m, Breite: 1,00 m 

3. Familiengräber (§ 11): Länge: 2,10 m, Breite: 1,60 m 

Ein Teil der bestehenden Grabstätten weicht mittlerweile von diesen Maßen ab. Hier muss sich künftig 
an den vorhandenen Grabgrößen orientiert werden. 
 

(2) Urnengrabstätten (§ 12 Abs. 2) gibt es in verschiedenen Größen.  

1. Urnengrabstätte klein    bis 0,4 m² 

2. Urnengrabstätte mittel          0,4 m² bis 0,8 m² 

3. Urnengrabstätte groß  über 0,8 m² 

Ein Teil der bestehenden Grabstätten weicht mittlerweile von diesen Maßen ab. Hier muss sich künf-
tig an den vorhandenen Grabgrößen orientiert werden. 
 

(3) Der Abstand von Grabstätte zu Grabstätte darf 0,5 m (gemessen von Außenkante zu Außen-
kante) nicht unterschreiten. 
 

(4) Die Tiefe der Grabstätte bis zur Oberkante des Sarges bzw. der Urne beträgt: 

 bei Kindergräbern wenigstens 1,00 m, 

 ansonsten wenigstens 1,20 m, 

 bei Urnen wenigstens 0,80 m, 

 bei Tieferlegung wenigstens 1,80 m. 

 

§ 14 Pflege und gärtnerische Gestaltung der Grabstätten 

 

(1) Die Grabstätten sind in einem würdigen Zustand zu unterhalten. Zur Pflege gehört auch die 
Hälte des Weges zwischen zwei Gräbern. 



(2) Sechs Monate nach der Bestattung bzw. nach der Verleihung des Nutzungsrechts ist die 
Grabstätte würdig herzurichten, gärtnerisch anzulegen und in diesem Zustande zu erhalten. 
Es dürfen nur geeignete Gewächse verwendet werden, die die benachbarten Gräber und eine 
spätere Wiederverwendung der Grabstätte nicht beeinträchtigt. 
 

(3) Grabbeete dürfen nicht höher als 50 cm sein. 
 

(4) Bei Einzelgräbern bleibt die Übernahme der in den Absätzen 1 – 3 genannten Rechte und 
Pflichten der freien Vereinbarung der Erben und Bestattungspflichtigen (§ 15 BestV) überlas-
sen, deren Inhalt der Gemeinde auf deren Aufforderung hin mitzuteilen ist. Übernimmt nie-
mand die Pflege und Gestaltung und entspricht der Zustand der Grabstätte nicht den Vor-
schriften der Gesetze oder dieser Satzung, so ist die Gemeinde befugt, den Grabhügel einzu-
ebnen, einen vorhandenen Grabstein zu entfernen und die Grabstätte nach Ablauf der Ruhe-
frist anderweitig zu vergeben. 
 

(5) Der Nutzungsberechtigte ist zur ordnungsgemäßen Pflege und Gestaltung der Grabstätte ver-
pflichtet. Entspricht der Zustand nicht den Vorschriften der Gesetze oder dieser Satzung, so 
findet § 28 Anwendung. Werden die Kosten für eine etwaige Ersatzvornahme nicht ersetzt gilt 
das Nutzungsrecht – ohne Entschädigungsanspruch – als erloschen. 

 
Abschnitt 2 

Die Grabmäler 
 

§ 15 Errichtung von Grabmälern 

 

(1) Die Errichtung und wesentliche Änderung von Grabmälern bedarf der Erlaubnis der Ge-
meinde. Für Grabmäler, Einfriedungen, Einfassungen und sonstige bauliche Anlagen gelten 
die Vorschriften für Grabmäler entsprechend, soweit nicht anderes bestimmt ist. 
 

(2) Die Erlaubnis ist schriftlich zu beantragen. Dem Antrag sind die zur Prüfung erforderlichen Un-
terlagen in zweifacher Fertigung beizufügen, insbesondere: 
 

1. eine Zeichnung des Grabmalentwurfs einschließlich Grundriss und Seitenansicht im Maß-
stab 1 : 10, 

2. die Angabe des Werkstoffs, seiner Farbe und Bearbeitung, 

3. die Angabe über die Schriftverteilung. 

Soweit es erforderlich ist, können von der Gemeinde im Einzelfall weitere Unterlagen angefor-
dert werden. 
 

(3) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn das Grabmal den gesetzlichen Vorschriften oder 
den Bestimmungen dieser Satzung nicht entspricht. 
 

(4) Werden Grabmäler ohne Erlaubnis errichtet oder wesentlich geändert, so kann die Gemeinde 
die teilweise oder vollständige Beseitigung des Grabmals anordnen, wenn nicht auf andere 
Weise rechtmäßige Bestände hergestellt werden können. Die Gemeinde kann verlangen, dass 
ein Erlaubnisantrag gestellt wird. 
 

(5) Die Errichtung eines provisorischen Grabmals unterliegt nicht der Erlaubnispflicht. Provisorische 
Grabmäler sind nur als naturlasierte Holztafeln oder Holzkreuze zulässig und dürfen nicht länger 
als 2 Jahre nach der Beisetzung verwendet werden.  



 
§ 16 Gestaltung der Grabmäler und Einfassungen 

 

(1) Jedes Grabmal muss dem Widmungszweck der gemeindlichen Friedhöfe (§ 2) Rechnung tra-
gen und sich in die Umgebung der Grabstätte einfügen. Die Gemeinde ist insoweit berechtigt, 
Anforderungen hinsichtlich Werkstoff, Art und Farbe des Grabmals zu stellen. Für Grabmalab-
deckungen darf max. 2/3 der Grabfläche genutzt werden, im Bereich des neuen Friedhofes 
darf die gesamte Grabfläche mit einer Grabmalabdeckung versehen werden. 

(2) Inhalt und Gestaltung der Inschrift müssen mit der Würde der Friedhöfe in Einklang stehen. 
 

§ 17 Gründung, Erhaltung und Entfernung von Grabmalen 
 
(1) Jedes Grabmal muss seiner Größe entsprechend dauerhaft und standsicher gegründet wer-

den. Die Fundamente sind nach den neuesten Bestimmungen und den anerkannten Regeln 
der Baukunst durch fachkundige Firmen zu setzen. Maßgeblich für die bei der Errichtung der 
Grabmale und der jährlichen Standsicherheitsprüfung geltenden anerkannten Regeln der Bau-
kunst ist die Technische Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA-Grabmal) der 
Deutsche Naturstein Akademie e.V. (DENAK) sowie deren Anlage B (Anleitung zur Standsi-
cherheitsprüfung von Grabmalen des Verbandes der Friedhofsverwalter Deutschlands e.V.) in 
ihrer jeweils geltenden Fassung. Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale 
hat der Steinmetz oder sonstige Gewerbetreibende mit gleichwertiger Qualifikation eine Ein-
gangskontrolle mit der jeweiligen Gebrauchslast durchzuführen. Der Prüfablauf ist nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren. Spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage 
ist die Abnahmebescheinigung mit dem Prüfvermerk entsprechend den Anforderungen der TA 
Grabmal durch den Nutzungsberechtigten der Friedhofsverwaltung vorzulegen. 
 

(2) Der Grabnutzungsberechtigte hat das Grabmal in einem ordnungsgemäßen, sicheren Zustand 
zu erhalten. Er ist für Schäden verantwortlich, die insbesondere durch Umfallen des Grabma-
les oder Abstürzen von Teilen desselben verursacht werden. Grabmale, die sich nicht in ei-
nem ordnungsgemäßen Zustand befinden, können nach vorangegangener schriftlicher Auffor-
derung auf Kosten des Nutzungsberechtigten instandgesetzt oder entfernt werden, wenn die 
Wiederherstellung verweigert oder innerhalb der gesetzten Frist nicht durchgeführt wird. Kann 
aufgrund der akut drohenden Gefahr durch ein nicht standsicheres Grabmal eine schriftliche 
Aufforderung an den Nutzungsberechtigten zur Wiederherstellung der Standsicherheit unter 
Fristsetzung nicht abgewartet werden, ist der Friedhofsträger berechtigt, die Gefahrenstelle 
abzusperren, das Grabmal provisorisch zu sichern oder umzulegen. 
 

(3) Der Nutzungsberechtigte und die in seinem Auftrag handelnden Personen haften für jede 
durch die Errichtung von Grabmalen und baulichen Anlagen entstehenden Beschädigungen 
der Grab- und Friedhofsanlagen. 
 

(4) Grabmale und bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhefrist oder des Nutzungsrechts nur 
mit vorheriger Erlaubnis der Gemeinde entfernt werden. 
 

(5) Nach Ablauf der Ruhefrist und des Nutzungsrechts sind die Grabmale nach einer entspre-
chenden Aufforderung der Gemeinde durch den vorher Nutzungsberechtigten innerhalb von 
drei Monaten zu entfernen. Die Grabstätten sind einzuebnen. Kommt der Nutzungsberechtigte 
oder der sonst Verpflichtete seiner Verpflichtung nicht nach, kann ihn die Friedhofsverwaltung 
unter erneuter Fristsetzung auffordern, den ordnungsgemäßen Zustand herzustellen. Nach 
Ablauf der Frist können zur Herbeiführung des ordnungsgemäßen Zustandes erforderliche 
Maßnahmen auf Kosten des vormals Nutzungsberechtigten oder sonst Verpflichteten getrof-
fen werden. Ist der Aufenthalt des Nutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz 



des sonst Verpflichteten nicht bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Nach 
Ablauf dieser Frist ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten oder eines Verpflichteten abzuräumen und einzuebnen. Grabmale, Einfrie-
dungen und sonstiger Grabschmuck gehen infolge der Eigentumsaufgabe durch den vormals 
Nutzungsberechtigten in das Eigentum des Friedhofsträgers über. 
 

(6) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die als 
besondere Eigenart des Friedhofs aus früheren Zeiten gelten, unterstehen dem besonderen 
Schutz der Gemeinde. Die Entfernung oder Änderung solcher Anlagen auch nach Ablauf der 
Ruhefrist und des Grabnutzungsrechts bedarf der besonderen Erlaubnis der Gemeinde. 

 
VIERTER TEIL 

Die gemeindlichen Leichenhäuser 

 
§ 18 Widmungszweck, Benutzung der gemeindlichen Leichenhäuser 

 

(1) Die gemeindlichen Leichenhäuser dienen – nach Durchführung der Leichenschau (§§ 1 ff. Be-
stattungsverordnung) – 

1. zur Aufbahrung der Leichen aller im Gemeindegebiet Verstorbenen, bis sie bestattet 
oder überführt werden, 

2. zur Aufbewahrung von Aschenresten feuerbestatteter Leichen bis zur Beisetzung im 
Friedhof. 
 

(2) Die Toten werden in den Leichenhäusern aufgebahrt. Die Bestattungspflichtigen (§ 15 der Be-
stattungsverordnung) entscheiden, ob die Aufbahrung im offenen Sarg erfolgt. Wird darüber 
keine Bestimmung getroffen, bleibt der Sarg geschlossen. Dies gilt auch bei einer entspre-
chenden Anordnung des Amts- oder Leichenschauarztes. 
 

(3) Angehörige haben zu Leichen von Personen, die bei Eintritt des Todes an einer übertragbaren 
Krankheit i. S. des Bundes-Seuchengesetzes erkrankt waren (§ 7 Bestattungsverordnung) kei-
nen Zutritt zu den Aufbahrungsräumen. 
 

§ 19 Benutzungszwang 

 

(1) Jede Leiche der im Gemeindegebiet Verstorbenen ist nach Vornahme der Leichenschau un-
verzüglich in eines der gemeindlichen Leichenhäuser zu verbringen. 
 

(2) Die von einem Ort außerhalb des Gemeindegebietes überführten Leichen sind unverzüglich 
nach Ankunft in eines der Leichenhäuser zu verbringen, falls nicht die Bestattung unmittelbar 
nach der Ankunft stattfindet. 
 

(3) Ausnahmen können gestattet werden, wenn 

a) der Tod in einer Anstalt (Krankenhaus, Spital u.a.) eingetreten ist und dort ein geeignete 
Raum für die Aufbewahrung der Leiche vorhanden ist. 

b) die Leiche zum Zwecke der Überführung an einen auswärtigen Bestattungsort zur frühe-
ren Einsargung freigegeben und unverzüglich überführt wird. 
 
 
 

 



FÜNFTER TEIL 
Leichentransportmittel 

 

§ 20 Leichentransport 

 

Die Beförderung der Leichen der im Gemeindegebiet Verstorbenen übernimmt innerhalb des Ge-
meindegebietes die Gemeinde mit ihren Leichentransportmitteln (Leichenwagen, Bahren) oder ein 
anerkanntes Bestattungsunternehmens mit entsprechender Zulassung nach § 7 dieser Satzung. 

 
SECHSTER TEIL 

Friedhofs- und Bestattungspersonal 

 

§ 21 Leichenperson 

 

(1) Die Verrichtung des Reinigens und Umkleidens von Leichen übernimmt eine von der Ge-
meinde bestellte oder von ihr für diese Verrichtung zugelassene Person, aber stets erst nach 
erfolgter Leichenschau. 
 

(2) Die Verrichtungen einer Leichenperson nach Absatz 1 dürfen auch von einem anerkannten 
Bestattungsunternehmen mit entsprechender Zulassung nach § 7 dieser Satzung ausgeführt 
werden, wenn Gründe der öffentlichen Hygiene nicht entgegenstehen. 
 

§ 22 Leichenträger 

 

Der Transport von Leichen, die Mithilfe bei der Aufbahrung von Leichen, die Mitwirkung bei den 
Beerdigungsfeierlichkeiten sowie der Begleitdienst bei Überführungen wird von den von der Ge-
meinde bestellten Leichenträgern oder von einem anerkannten Bestattungsunternehmen mit ent-
sprechender Zulassung nach § 7 dieser Satzung ausgeführt. 

 
§ 23 Friedhofswärter 

 

Der Grabaushub, die Einfüllung des Grabes und die unmittelbare Wahrnehmung aller mit dem 
Friedhofsbetrieb verbundenen Aufgaben obliegt dem Friedhofswärter oder einem anerkannten Be-
stattungsunternehmen mit entsprechender Zulassung nach § 7 dieser Satzung. 

 

 

SIEBENTER TEIL 
Bestattungsvorschriften 

 

§ 24 Anzeigepflicht 

 

(1) Bestattungen auf den gemeindlichen Friedhöfen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes bei 
der Gemeinde anzuzeigen; die erforderlichen Unterlagen sind vorzulegen. 

 

(2) Soll die Beisetzung in einer Grabstätte erfolgen, an der ein Sondernutzungsrecht besteht, so 
ist dieses Recht nachzuweisen. 
 

(3) Den Zeitpunkt der Bestattung setzt die Gemeinde im Benehmen mit den Angehörigen und 
dem jeweiligen Pfarramt fest. 



 
§ 25 Ruhezeiten 

 

Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre; bei Leichen von Kindern bis zum vollendeten 10. Le-
bensjahr und Totgeburten 15 Jahre. Für Aschenreste gilt eine Ruhefrist von 15 Jahren. 

 
§ 26 Umbettungen 

 

(1) Die Umbettung von Leichen und Aschenresten bedarf, unbeschadet sonstiger gesetzlicher 
Vorschriften, der vorherigen Erlaubnis der Gemeinde. Sie darf nur erteilt werden, wenn ein 
wichtiger Grund die Störung der Totenruhe und die Unterbrechung der Verwesung rechtfertigt. 
 

(2) Die Erlaubnis kann grundsätzlich nur von den in § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Bestattungsverord-
nung genannten Angehörigen beantragt werden. Außerdem ist zur Umbettung die Zustim-
mung des Grabstätteninhabers notwendig. 
 

(3) Die Gemeinde bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung. Sie lässt die Umbettung durchführen. 
Sie kann, wenn Umbettungen nach auswärts erfolgen, auch anerkannten Leichentransportun-
ternehmen gestatten, die Umbettung durch ihr Personal vorzunehmen. 
 

(4) Die Kosten der Umbettung hat der Antragsteller zu tragen. Das gilt auch für den Ersatz von 
Schäden, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen. 
 

 

ACHTER TEIL 
Übergangs- / Schlussbestimmungen 

 

§ 27 Ordnungswidrigkeiten 

 

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße belegt werden, wer 

1. die bekannt gegebenen Öffnungs- und Besuchszeiten missachtet oder entgegen einer Anord-
nung der Gemeinde den Friedhof betritt (§ 5), 

2. den Bestimmungen über das Verhalten auf den Friedhöfen zuwiderhandelt (§ 6), 

3. die Bestimmungen über die gewerbliche Tätigkeit auf den Friedhöfen nicht beachtet (§ 7), 

4. Grabstätten nicht ordnungsgemäß anlegt und erhält (§ 14), 

5. Grabmäler und sonstige Grabanlagen ohne Erlaubnis der Gemeinde errichtet oder wesentlich 
verändert (§ 15) oder diese entgegen § 17 entfernt, 

6. Bestattungen nicht unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Gemeinde anzeigt (§ 24 Abs. 
1), 

7. den Bestimmungen über Umbettungen zuwiderhandelt (§ 26) 

 

  



§ 28 Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

 

(1) Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen An-
ordnungen für den Einzelfall erlassen. 

 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens oder 
Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayer. Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungs-
gesetzes. 

 
§ 29 Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofs- und Bestattungsordnung vom 26.11.2019 außer Kraft. 

 

 

Aitrang, 07.12.2021 

GEMEINDE AITRANG 

 

 

 

 

Michael Hailand 

Erster Bürgermeister 

 


